
Kalkulationen kommunaler Gebüh-
ren werden durch landesspezifische

Kommunalabgabengesetze geregelt. Ein
Bestandteil der kommunalen Gebühren
sind hiernach die kalkulatorischen Zin-
sen, die auf die Restbuchwerte des An-
lagevermögens (Anlagekapital) bezo-
gen werden. Als Abzugskapital wird der
aus Beiträgen und Zuschüssen Dritter
(Fördermittel) aufgebrachte Eigenkapi-
talanteil bezeichnet. Dieser Eigenkapi-
talanteil muss bei der Ermittlung der
kalkulatorischen Zinsen meistens. außer
Betracht bleiben. Derzeit ist rechtlich

nicht eindeutig geregelt /1/, /2/, /3/, wie
dieser Forderung methodisch Rechnung
zu tragen ist. Unterschiedliche Herange-
hensweisen führen hierbei zu stark diffe-
rierenden Gebühren und in deren Folge
zu unterschiedlichen wirtschaftlichen
Konsequenzen.

Kalkulationsansätze
Um die Konsequenzen der unterschied-
lichen Kalkulationsansätze in diesem
Zusammenhang zu verdeutlichen, wird
auf die Einbeziehung weiterer Einfluss-
faktoren verzichtet. Es werden grund-

sätzlich die Anschaffungs- und Herstell-
kosten als Kalkulationsbasis unterstellt.
Die Einflüsse von Wiederbeschaffungs-
werten bzw. Wiederbeschaffungszeit-
werten sowie über das Abzugskapital
hinausgehendes Eigenkapital werden
nicht in die Betrachtungen einbezogen.
Zwei Kalkulationsansätze für die Er-
mittlung der kalkulatorischen Zinsen
werden nachfolgend analysiert:
1. Abzug der Restwerte des Abzugska-

pitals vom Anlagekapital (Restbuch-
werte des Anlagevermögens). Die
Restwerte des Abzugskapitals (Ab-
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Langfristig und nachhaltig

Zinsen in den 
Trink- und Abwassergebühren
Dr. Dieter SCHULZE

Zinsen sind nicht gleich Zinsen – fließen Fördermittel,
kann es kompliziert werden.
Berechnung zwischen Wirtschaftlichkeit und
Gebührenminimierung.
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Vom Anlagenkapital (Restbuchwerte) werden zur Ermittlung der Verzinsung abgezogen

Restwerte des Abzugskapitals Abzugskapital in ungekürzter Höhe

Eigenkapitalanteil bleibt Eigenkapitalanteil bleibt Eigenkapitalanteil bleibt Eigenkapitalanteil bleibt
bei der Ermittlung der bei der Ermittlung der bei der Ermittlung der bei der Ermittlung der
Afa unberücksichtigt Afa nicht unberücksichtigt Afa unberücksichtigt Afa nicht unberücksichtigt
(z.B. §6 Abs. 2 Satz 5/6 KAG Bbg) (z.B. § 6 KAG NW) (z.B. §6 Abs. 2 Satz 5/6 KAG Bbg) (z.B. §6 KAG NW)
– Auflösung der Zuschüsse – – keine Auflösung der Zuschüsse – – Auflösung der Zuschüsse – – keine Auflösung der Zuschüsse –

Schrittweise Umwandlung unverzinsten Eigenkapitals in verzinstes Eigenkapital?

Nein Ja Nein Nein
(Eigenkapital löst sich über NND auf) (Eigenkapital bleibt real erhalten) (Eigenkapital löst sich über NND auf) (Eigenkapital bleibt nominal erhalte

Aufwand für Ersatzinvestition Aufwand für Ersatzinves- Aufwand für Ersatzinvestition Aufwand für Ersatzinves-
entspricht in voller Höhe dem tition ohne Kredit aus Eigen- zuzüglich Fremdfinanzierung tition nur in Höhe ursprüng-
Kreditbedarf (kein Eigenkapital kapital möglich (Höhe an- für ungedeckte Zinsen als Kredit- licher AHK aus Eigenkapital
vorhanden) nähernd identisch) bedarf erforderlich gedeckt – Kreditbedarf in

Höhe Diff. AHK neu – AHK alt

1A - ohne Musterrechnung 1B 2A 2B

Wirtschaftliche Konsequenzen bis zum Zeitpunkt der Ersatzinvestition?

Musterrechung Tabelle 1 in Variante - Nr.

UNTERSCHIEDLICHE ANSÄTZE:
Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen



zugskapital abzüglich der Auflösungs-
beträge in Höhe der Abschreibung
nach Nutzungsdauer) entsprechen
hierbei spiegelbildlich den Restbuch-
werten des hieraus ursprünglich finan-
zierten Anlagevermögens. Das auf
diese Weise „gekürzte“ Anlagekapi-
tal wird mit dem entsprechenden
Zinssatz (in der Musterrechnung Ta-
belle 1 bis 5 % pro Jahr) verzinst.

2. Abzug des ungekürzten Abzugskapi-
tals vom Anlagekapital (Restbuch-
werte des Anlagevermögens). Die ori-
ginären Beträge des Abzugskapitals
entsprechen hierbei spiegelbildlich
den Anschaffungs- und Herstellkos-
ten des hieraus ursprünglich finanzier-
ten Anlagevermögens. Das auf diese
Weise „gekürzte“ Anlagekapital wird
mit dem entsprechenden Zinssatz (in
der Musterrechnung Tabelle 1 bis 5 %
pro Jahr) verzinst.

Ausgangsbedingungen 
für Fallkombinationen
Die Kommunalabgabengesetze der Län-
der regeln die Kalkulation der Abschrei-
bungen in Abhängigkeit vom Abzugska-
pital unterschiedlich. Daher werden bei-

de Kalkulationsansätze fortfolgend auf
zwei unterschiedliche Ausgangsbedin-
gungen bezogen:
A Bei der Ermittlung der Abschreibun-

gen bleibt der aus dem Abzugskapi-
tal aufgebrachte Eigenkapitalanteil
unberücksichtigt /4/. Die Abschrei-
bungen des aus dem Abzugskapital
finanzierten Anlagevermögens ge-
hen nicht in die Gebühren ein. Das
aus dem Abzugskapital finanzierte
Anlagevermögen wird dadurch nicht
refinanziert (Aufzehrung).

B Bei der Ermittlung der Abschreibun-
gen wird auch der aus dem Abzugs-
kapital aufgebrachte Eigenkapital-
anteil berücksichtigt (z. B. KAG
NW). Die Abschreibungen des aus
dem Abzugskapital finanzierten An-
lagevermögens gehen in die Gebüh-
ren ein. Das aus dem Abzugskapital
finanzierte Anlagevermögen wird
dadurch refinanziert.

Aus diesen Ausgangsbedingungen ent-
stehen 4 Fallkombinationen für die Zins-
ermittlung:
1A Abzug Restwerte des Abzugskapi-

tals vom Anlagekapital ohne eine pa-
rallele Refinanzierung des aus dem

Abzugskapital finanzierten Anlage-
vermögens

1B Abzug Restwerte des Abzugskapi-
tals vom Anlagekapital bei paralleler
Refinanzierung des aus dem Abzugs-
kapital finanzierten Anlagevermö-
gens 

2A Abzug des ungekürzten Abzugskapi-
tals vom Anlagekapital ohne eine pa-
rallele Refinanzierung des aus dem
Abzugskapital finanzierten Anlage-
vermögens

2B Abzug des ungekürzten Abzugskapi-
tals vom Anlagekapital bei paralleler
Refinanzierung des aus dem Abzugs-
kapital finanzierten Anlagevermö-
gens

Wirtschaftliche
Konsequenzen
Anhand einer Musterrechnung (Tabelle
2) werden wirtschaftliche Konsequen-
zen verdeutlicht. Die Mustererrechung
geht von einer Investition in Höhe von 1
Mio. Euro aus. Diese Investition wird
vollständig aus Abzugskapital finanziert.
Die Nutzungsdauer soll 50 Jahre betra-
gen, der unterstellte Zinssatz 5 % pro
Jahr. Als Inflationsrate werden etwa 
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2,9 % pro Jahr unterstellt. Diese Infla-
tionsrate führt zu den Kosten der Er-
satzinvestition im Jahre 50 in Höhe von
4.186.960 Euro (1,02950 x 1 Mio. Euro =
4,187 x 1 Mio. Euro).

Auswertung 
der Ergebnisse
Diese Ergebnisse lassen sich wie folgt
verallgemeinern:

Variante 1A:
Der aus dem Abzugskapital aufgebrach-
te Eigenkapitalanteil bleibt bei der Zins-
ermittlung konsequent außer Betracht.
Da keine Refinanzierung des aus dem
Abzugskapital finanzierten Anlagever-
mögens erfolgt, steht zum Zeitpunkt der
Ersatzinvestition kein Eigenkapital zur
Verfügung. 
Das anfänglich vorhandene Eigenkapi-
tal ist aufgezehrt. Die gegenüber den
Varianten 1B und 2B niedriger ausfal-
lende Gebühr ist durch den vollständi-
gen „Verzehr“ des anfänglichen Eigen-
kapitals bedingt.

Variante 1B:
Der aus dem Abzugskapital aufgebrach-
te Eigenkapitalanteil bleibt zunächst bei
der Zinsermittlung außer Betracht. Da
eine Refinanzierung des aus dem Ab-
zugskapital finanzierten Anlagevermö-
gens erfolgt, verwandelt sich der unver-
zinste Eigenkapitalanteil schrittweise in
einen verzinsten Eigenkapitalanteil.
Zum Zeitpunkt der Ersatzinvestition
entspricht das Eigenkapital annähernd
dem Aufwand für Ersatzinvestitionen.
Die gegenüber den Varianten 1A; 2B
und 2A höher ausfallende Gebühr ge-
währleistet weitgehend den Erhalt des
Eigenkapitals zum Realwert (einschließ-
lich Inflationsausgleich). Mit der Ersatz-
investition wäre zunächst der gesamte
neue Eigenkapitalanteil nicht zu verzin-
sen und folglich auch der Restwert. Auf
diese Weise wäre ein dauerhafter Erhalt
des Realwertes des Eigenkapitals weit-
gehend gewährleistet. Die gegenüber
der Varianten 1A, 2B und 2A höhere
Gebühr gewährleistet einen dauerhaften
realen Erhalt des Eigenkapitals. 

Variante 2A:
Der aus dem Abzugskapital aufgebrach-
te Eigenkapitalanteil bleibt zunächst bei
der Zinsermittlung konsequent außer
Betracht. Da keine Refinanzierung des
aus dem Abzugskapital finanzierten An-
lagevermögens erfolgt, das Abzugskapi-
tal aber in ungekürzter Höhe unverzinst
bleibt, übersteigt des unverzinst bleiben-
de Anlagevermögen schrittweise das
vorhandene Eigenkapital. Es entstehen
irreversible Zinsausfälle. Zum Zeit-
punkt der Ersatzinvestition steht kein
Eigenkapital zur Verfügung und es sind
Kostenunterdeckungen eingetreten,
welche nur noch aus Umlagen ausgleich-
bar sind.
Die vollständige Aufzehrung des Eigen-
kapitals (Anteil Abzugskapital) sowie
die Anhäufung von nicht gedeckten kal-
kulatorischen führen zu der niedrigsten
Gebühr der 4 Varianten. 

Variante 2B:
Der aus dem Abzugskapital aufgebrach-
te Eigenkapitalanteil bleibt bei der Zins-
ermittlung konsequent außer Betracht.
Da eine Refinanzierung des aus dem Ab-
zugskapital finanzierten Anlagevermö-
gens erfolgt, fließen diese Abschrei-
bungsbeträge ggf. als Neu- oder Ersatz-
investition ins Anlagevermögen zurück.
Das Eigenkapital bleibt in unveränderter
Höhe bestehen. Der ungekürzte Abzug
des Abzugskapitals vom Anlagekapital
ist entsprechend folgerichtig, sofern der
aus dem Abzugskapital aufgebrachte Ei-
genkapitalanteil unverzinst bleiben soll.
In der Folge steht zum Zeitpunkt der Er-
satzinvestition ausschließlich der ur-
sprüngliche Nominalwert des Abzugska-
pitals zur Verfügung. Die zwischenzeit-
lichen Preissteigerungen werden nicht
über die Gebühren refinanziert.

30

A B W A S S E R Klärtechnik

12/2003

Bedarf an Fremdkapital Tab. 1
zum Zeitpunkt der Ersatzinvestition nach Varianten

1A 2A 1B 2B
in Euro

nicht aus Gebühren 0 0 3.396.237 0
gedeckte kalk. Zinsen 
einschl. Zinseszinsen 
zum Zeitpunkt t=50
Kosten 4.186.237 4.186.237 4.186.237 4.186.237
der Ersatzinvestition
Summe Kosten 4.186.237 4.186.237 7.582.545 4.186.237
Abzug Bestand an 
Eigenkapital zum
Zeitpunkt t=50 0 4.186.237 0 1.000.000
Bedarf an Fremdkapital 
zum Zeitpunkt t=50 4.186.237 0 7.582.545 3.186.237

Musterrechnung
Investition von 1 Mio. Euro zu 100 % aus Abzugspersonal finanziert; Nutzungsdauer 50 Jahre; Zinssatz 5

Abzug Restwerte Abzug des ungekürzten Abzugskapitals vom Anlagekapital
Variante 1B Basiszahlen für 2A und 2B Variante 2A

Jahr Zinsen auf  Zinsen ein- Stand Nominal- RBW nach Abzug Kalk. Zinsen Kalk. Zinsen Stand Neu-
refinanziertes schl. Zinses- wert verzinzliches ungekürztes ohne einschl. verschuldung
Abzugskapital zinsen Eigenkapital Abzugskapital Zinseszinsen Zinseszinsen kum.

2 1.000 1.000 20.000 – 20.000 – 1.000 – 50 – 1.000
3 2.000 2.050 41.000 – 40.000 – 2.000 – 153 – 3.050
4 3.000 3.153 63.050 – 60.000 – 3.000 – 310 – 6.203
5 4.000 4.310 86.203 – 80.000 – 4.000 – 526 – 10.513

..
47 46.000 168.685 3.373.703 – 920.000 – 46.000 – 131.119 – 2.622.388  
48 47.000 178.119 3.562.388 – 940.000 – 47.000 – 140.025 – 2.800.508  
49 48.000 188.025 3.760.508 – 960.000 – 48.000 – 149.427 – 2.988.533  
50 49.000 198.427 3.968.533 – 980.000 – 49.000 – 159.348 – 3.186.960.  

50.000 4.186.960 – 1.000.000 – 50.000 3.396.308
Finanzbedarf Ersatzinvestition 4.186.960 – 4.186.237
Bedarf an Fremdkapital t=50 0 – 7.582.545
*Wert der Ersatzinvestition im Jahre 50 bei Preissteigerung von ca. 2,9 % pro Jahr



Die Gebühren aus dieser Variante lie-
gen über der Gebühr der Variante 1A
und 1B, da das Eigenkapital (hier Ab-
zugskapital) zumindest nominal erhal-
ten bleibt und keine Kostenunterde-
ckungen, wie in Variante 1B, auftre-
ten. Gleichzeitig ist diese Gebühr
höher als bei der Variante 1B, da
gegenüber dem realen lediglich ein no-
minaler Erhalt des Eigenkapitals er-
reicht wird. 

Zusammenfassung
Hinsichtlich der Auswirkungen auf die
Gebührenhöhen ordnen sich die Varian-
ten wie folgt ein: 
Variante 2A < Variante 1A < Variante
2B < Variante 1B
Allein die Gebührenhöhe ist jedoch kein
zuverlässiges Kriterium für die Beurtei-
lung der einzelnen Varianten.
– Variante 2A: Abzug ungekürztes Ab-

zugskapital von Restbuchwerten ohne
parallele Refinanzierung des Abzugs-
kapitals – führt nicht zu wirtschaftlich
vertretbaren Ergebnissen, da die feh-
lende Kostendeckung zwar zu niedri-
gen Gebühren führt jedoch mittelfris-
tig in Umlagen mündet.

– Variante 1A: Abzug Restwert Abzugs-
kapital von Restbuchwerten ohne pa-
rallele Refinanzierung des Abzugska-
pitals – ist im Gegensatz zur Variante
2A wirtschaftlich vertretbar. Sie setzt
jedoch grundsätzlich wiederkehrende
Beiträge und wiederholte Zuschüsse
Dritter für die Ersatzinvestition vor-
aus, um Gebührensprünge zu vermei-
den.

– Variante 2B: Abzug ungekürztes Ab-
zugskapital von Restbuchwerten bei
gleichzeitiger Refinanzierung des Ab-
zugskapitals – keine schrittweise Um-
wandlung in verzinsliches Eigenkapital

gewährleistet, dass das Abzugskapital
dauerhaft unverzinst bleibt. Die
schrittweise über die Gebühren zu-
rückfließenden Abschreibungsbeträge
stehen grundsätzlich für Neuinvestitio-
nen oder festverzinsliche Anlage zur
Verfügung. 
In beiden Fällen wird über den Ab-
zug des ungekürzten Abzugskapitals
von den Restbuchwerten des Anlage-
vermögens gewährleistet, dass dieses
Eigenkapital dennoch grundsätzlich
unverzinst bleibt (Neuinvestition
bleibt unverzinst bzw. Zinserträge
durch „Negativzinsen“ wieder abge-
zogen). 
Der rechtlichen Maßgabe einer Nicht-
verzinsung des Abzugskapitals wird
konsequent und über die Nutzungs-
dauer der Erstinvestition hinaus ent-
sprochen.

– Variante 1B: Abzug Restwert Abzugs-
kapital von Restbuchwerten bei gleich-
zeitiger Refinanzierung des Abzugska-
pitals – führt zu einer rechtlich umstrit-
tenen schrittweisen Umwandlung
nicht zu verzinsenden Eigenkapitals in
verzinsliches Eigenkapital. 
Im Vergleich zur rechtlich sicherlich
konsequenteren Variante 2B ist die
Variante 1B nach Ansicht des Autors
wirtschaftlich sinnvoller und konse-
quenter, da das Eigenkapital zum
Zeitpunkt der Ersatzinvestition nicht
nur zum ursprünglichen Nominalwert
(Variante 2B), sondern in vollständi-
ger Höhe der Ersatzinvestition zur
Verfügung steht (Inflationsausgleich
gewährleistet). Für eine solche Ziel-
setzung wären präzisierende Ausfüh-
rungen des Gesetzgebers erforder-
lich. 

Resümee
In Bezug auf die Zuschüsse Dritter (För-
dermittel) ist nach Auffassung des Au-
tors, die Variante 1B die günstigste Basis
für langfristig, gleichmäßige und kosten-
deckende Gebührenentwicklungen oh-
ne dabei auf wiederholte Fördermittel
(Varianten 1A; 2A; 2B) für die Ersatzin-
vestitionen bzw. auf Umlagen zur Kos-
tendeckung (Variante 2A) angewiesen
zu sein. 
In Bezug auf die Beiträge hat neben der
Variante 1B die Variante 1A durchaus
ihre Berechtigung, da eine „Doppelfi-
nanzierung“ (Eigenkapitalbildung) aus-
geschlossen wird und eine wirtschaftli-
che Gleichstellung zur alternativen Fi-
nanzierung über Benutzungsgebühren
erfolgt /5/. Zum Zeitpunkt der Ersatzin-
vestition wäre über wiederkehrende
Beiträge alternativ zur Finanzierung
über Benutzungsgebühren zu entschei-
den. 

Gegenwärtige
Anwendbarkeit 
der Varianten
Ist eine Refinanzierung des Abzugskapi-
tals über die Gebühren durch den Ge-
setzgeber nicht vorgesehen, so ist aus-
schließlich die Variante 1A anwendbar
bzw. wirtschaftlich vertretbar.
Ist eine Refinanzierung des Abzugskapi-
tals ohne einen Inflationsausgleich über
die Gebühren durch den Gesetzgeber
vorgesehen (gegenwärtiger Regelfall,
ausschließlich nominaler Erhalt des aus
Abzugskapital aufgebrachten Eigenka-
pitalanteils), so ist ausschließlich die Va-
riante 2B anwendbar. Jene nominale Re-
finanzierung wird erreicht, indem der
aus Abzugskapital aufgebrachte Eigen-
kapitalanteil konsequent unverzinst
bleibt /6/, /7/. 
Ist eine Refinanzierung des Abzugskapi-
tals einschließlich des Inflationsausglei-
ches über die Gebühren durch den Ge-
setzgeber angestrebt (gegenwärtig meist
nicht vorgesehen, realer Erhalt des aus
Abzugskapital aufgebrachten Eigenka-
pitalanteils), so ist dies mit der Variante
1B zu erreichen. Jene reale Refinanzie-
rung tritt annähernd ein, wenn der aus
dem Abzugskapital aufgebrachte Eigen-
kapitalanteil im Laufe der Nutzungsdau-
er der finanzierten Anlagen schrittweise
mit den Abschreibungen in verzinsliches
Eigenkapital umgewandelt wird. Mit
den Ersatzinvestitionen müsste sich die-
ser Prozess wiederholen, um langfristig
eine über den Realwerterhalt hinausge-
hende Erhöhung des Eigenkapitals aus-
zuschließen.
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Tab. 2

Variante 2B
Stand pot. Kum. Zinserträge Stand 
Neuver- (der refinan- liquider
schuldung zierten Afa) Mittel kum.

– 1.000 – 1.000 20.000
– 3.050 – 3.050 40.000
– 6.203 – 6.203 60.000
– 10.513 – 10.513 80.000

– 2.622.388 – 2.622.388 920.000
– 2.800.508 – 2.800.508 940.000
– 2.988.533 – 2.988.533 960.000
– 3.186.960 – 3.186.960 980.000

3.396.308 3.396.308 1.000.000
4.186.237
3.186.237
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